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SckweiZerlückeIekrerZejtung.
GrgM à sàànsà Zàrverà

Samstag, Meunier Jahrgang.) is. August i8«4.

In der Schule und in der Praxis.
Die Lehrer sind streng verpflichtet, beim Korrigiren der Schulauj-

sätze ja mit größter Genauigkeit auf die .richtige" Interpunktion zu

sehen, à Sekundarschülkr, der bei einer Promotionsprüsung in jeder

Zeile „unrichtige" Interpunktionen anwandte, würde sicherlich abgewiesen.

So in der Schule.

Man wird es immerhin gelten lassen müssen, wenn behauptet

wird, es sei die „Allg. Zeitung" eines der ersten deutschen Blätter.
Die gelehrtesten Professoren, die gewiegtesten Staatsmänner, die ge-

wandtesten Journalisten schreiben in dieses Weltblatt. Schon die deutsche

Orthographie erscheint in vielen Artikeln als ein bunter Wirrwar;
fast noch regelloser aber, ohne alle logische und syntaktisch« Konsequenz,

wird die Interpunktion eingeführt.

In der Beilage zu Nr. 185, vom 3. Juli 1804, ist z. B. nach-

stehender Artikel zu lesen. Jeder ordentliche Real- oder Sekundarschüler

meint fast ein Duzend Jnterpunktionssehler herauszufinden, und zwar
solche, deren sich mancher Primarschüler schämen müßte.

Worms, 27 Juni. Die Frage aus welchem der hiesigen Plätze

das Luther-Denkmal errichtet werden soll? ist neuerdings wieder in
ein Stadium getreten welches ein trauriges Licht auf die hiesigen in
Wahrheit mehr als kleinstädtischen Verhältnisse wirft. Es war à
schöner Gedanke dieses Denkmal gerade in Worms errichten zu wollen.

Aber ehe man zu seiner Ausführung schritt, hätte man sich auch über-

zeugen sollen ob der Wormser Boden dazu geeignet sey. Bekanntlich

hat die vor einiger Zeit berufene Künstkercommission sich nach dem

völligen Scheitern der mit der Familie Heyl wegen Erwerbung des

Heyl'schen Gartens geflogenen Verhandlungen einstimmig für den vor
dem sogenannten Neuthor befindlichen Platz ausgesprochen. Man glaubte

damit die ganze bis zur Ermüdung erörterte Frage erledigt. Da be-

schließt der Wormser Gemeindcrath in seiner höhern Weisheit, und

in der Angst daß die Wormser Promenades!) durch die Benutzung
des von der Commission vorgeschlagenen Platzes beeinträchtigt werden

könne, diesen Platz nicht herzugeben. Er schlägt statt dessen den Stadt-
hausplatz vor, der in Wahrheit mehr den Namen eines Winkels als
eines Platzes verdient. Somit ist alles wieder in Frage gestellt. Es

ist in der That an der Zeit daß sich die Presse der Sache annimmt

um den Geist des beschränktesten Philisterthums zu bannen der bezüg-

sich der Luther-Denkmalsfrage in Worms zur Herrschast gelangt ist. —
Gestern und heute hat der Kölner Männergesangverein in der hiesigen

Liebfrauenkirche Concert gegeben, deren Ertrag zur Herstellung der ge-
dachten Kirche- bestimmt ist, und hiebei seinen altbegründeten Ruf aufs
neue in glänzender Weise bewährt."

Wir sind weit entfernt, in diesen Dingen pedantische Anforde-

rungen zu billigen. Wenn aber ein Korrespondent der Allg. Zeitung
in völliger Willkür bald die Nebensätze ungelrennt an den Hauptsatz

reiht, bald unter ganz gleichen logischen Beziehungen solche Nebensätze

durch das Komma trennt; wenn er nach indirekter Frage das Frage-
zeichen setzt u. s. w. : so muß sich die Allg. Zeitung eben gefallen lassen,

daß etwa denkende Tertianer über solche Jnterpunktionsmanieren lachen

und spotten.

Uebrigens ist zu hoffen und zu wünschen, daß aus der nunmehrigen
Regellosigkeit in deutscher Schreibung und Zeichensetzung doch schließlich

«in günstiges Ergebniß hervorgehe. Darunter verstehen wir aber keines-

wegs die Wiederaufnahme von Bestimmungen und Bedingungen, durch

welche der deutsche Schriftausdruck verkünstelt, verschnörkelt, überladen

und erschwert worden ist. Eine solche Wiederausnahme wäre keine
Verbesserung, kein Fortschritt. Beseitigung willkürlicher Regeln und

alles pedantischen Beiwerks: Vereinfachung — das sei das Ziel!
Wird keine schweizerische Oberschulbehörde den Willen und die Kraft
haben, in dieser Richtung resormatorisch vorzugehen? — Will keine

Lehrerversammlung hiczu einen kräftigen Anstoß geben?

Zur Statistik des schweizerischen
Bolksschulwesens.

XI. Der Kanton Tessin*) (Einwohnerzahl 137,000).
à. Primärschulen.

I. Einzelschule« mit je einem Lehrer oder Lehrerinn 424,
von diesen die meisten 3kursig.

Lehrer: 201. Lehrerinnen: 223. Unter den Lehrern sind 52 Geist-

liche (Kaplane).
Gemischte Schulen: 108.

Knabenschulen: 134.

Mädchenschulen: 122.

II. Schulzeit. Der Schulbesuch ist obligatorisch vom zurück-

gelegten K.—13. Jahre.

Wiederholungsschulen sind eingeführt.

Dreiviertel der Schulen sind Halbjahrschulen und ein Viertel
sind Dreivierteljahrschulen:

III. Gesammtzahl der schulbesuchenden Kinder? (Nach

Lutz zirka 20,000, wovon etwa die Schule besuchen.)

IV. Lehrereinkomme». Gesetz!. Minimum für 0 Monate:

a) Für Lehrer ^ Fr. 300

d) Für Lehrerinnen „ 200

Anmerkung. Oft machen die Gemeinden mit den anzustellenden

Personen geheime Privatakkorde unter diesem Minimum. Dieser schmutzige

Markt ist zwar vom Gesetz streng verboten, kommt aber doch vor.

V. Ruhegehalte: Keine

Pensivnskasse: l.a società cki mutuo svccorso, erst ftit einigen

Jahren gegründet: zahlt Pensionen, wenn das Kapital auf 20,000 Fr. steht.

VI. Schulfonds: Keine. Die Ausgaben werden von der

Munizipalität aus Steuern bestritten; der Staat zahlt 50—200 Fr.
jährliche Unterstützung an arme Gemeinden. Im Ganzen zirka 28,000
Franken jährlich.

VII. Schulhäuser. Die Schullokale sind alle in der dass
comrmà (im Gemeindehaus), oft mit, oft ohne Lchrerwohnung.

VIII. Arbeitsschulen so viele als Mädchenschulen. 1 Tag

per Woche.

v. Höhere Volksschulen« (Seuoio wsMiori).
In t^urio, I.oco, àqusresss, l'esZerele, Levio, Vaicko,

àolo. Weibliche: ìoearno, k.uAsno, ?aiclo.
Die Fächer sind die der Primärschule, das Französische und Buch-

Haltung.
Besoldung: 800—900 Franken.

Zeichnungsschulcn. Jsolirte: in Lurio, I.oco, Desserete.

Die übrigen sind annexirt an die Gymnasien.

Zusähe.
Höhere Kantonal-Anstalten.
Gymnasien in den aufgehobenen Klöstern von keilinroou, I.u-

gavo, l.ocgrvo, Nonckrisio und polle^io.
Jedes Gymnasium ist eingetheilt in einen literarisch-industriellen

und einen Sprachkurs: voraus geht ein Präparationskurs von 2 Jahren

(eorso prepsrstorio).

5) Wir verdanken diese Notizen dem Hrn. Professor Bühler in ?ollsgio,
den wir höflichst um Mittheilungen aus dem K. Tcsfin bitten. D. R.
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Fächer des Gymnasiums: Italienische, lateinische, deutsche, sranzö-

fische Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften, Livica (Gesellschasts-

künde), Buchhaltung, Kalligraphie, Turnen und Militärübungen. Musik
und- Gesang schlt ganz!

Lehrerpersonal des Gymnasiums: 1 Direktor und Konrektor (ge-

wählt unter den Professoren), 1 Hülfslehrer, 4 Hauptlehrer, 1 Präfekt,

I Pedell.

Besoldung: 1 Hülfslehrcr 1000 Fr., 1 Hauptlehrer 1200 Fr.
mit Erhöhung von 10°/« alle 4 Jahre!

Lyceum. Mit technischer und philosophischer Abtheilung.
8 Hauptlehrer und 1 Assistent, 1 Pedell.

Lehrerseminar: Keines!
Die Lehrerbildung wird noch immer vermittelt durch zweimonat-

liche methodische Kurse.

Privatinstitute unter Aufsicht des Staates. Knabeninstitut

I^svlirigoi in I^uzauo. Gartmann'sche Handelsschule in ksllinzoua.
Geistliches Stift in Olivvue.

Kantons-Schulbehörde». Erziehungs-Direktion: vr. l.uc>.

viZ I.svi-2sri. Erziehungsrath: KfiirioßfieUl, Chorherr: vr.koo-
tslls; Adv. Lisucdetti; Bildhauer Vels.

Sämmtliches Lehrerpersonal von unten bis obm unterliegt einer

periodischen Wiederwahl von 4 zu 4 Jahren. Examm werden in den

höhern Schulen (Gymnasium und Lyceum) zwei Mal per Jahr ge-

halten. Kadettenscst alle zwei Jahre.

s. Thnrga«. Kantonal-Lchrerkouserenz.
(Von einem thurgauische» Volksschullehrer.)

(Schluß.)

Endlich kam auch die Besoldungsfrage zur Sprache. Sowol im

Referate, als in der Diskussion ist geziemend anerkannt worden, wie

viel von Gemeinden und vom Staat in neuerer Zeit sür das Schul-

wesen gethan wurde. Und gewiß hat kein anderer Kanton der Schweiz,

außer etwa Zürich in den Dreißigerjahren, verhältnißmäßig Das ge-

leistet, was der Thurgau, sett der mit dem Jahr 1853 beginnenden

Reformperiode *). So sind z. B. durch Beiträge des Fiskus und der

Gemeinden die Schulgüter um Fr. 1,350,000 geäustiet worden. Es

sind aber immer noch */, der thurg. Lehrer unter Fr. 600 besoldet,

gewiß eine Summe, die nicht ausreicht, um mit einer Familie auch

nur die gewöhnlichsten Bedürfnisse zu bestreiten: eine Summe, die

unter dem Erwerbslohn eines ordentliches Handarbeiters steht. Wenn

nun von der Lehrerschaft abermals Gehaltserhöhung. gewünscht wird,
nachdem ihre Besoldung erst durch ein Gesetz vom Jahr 1859 bestimmt

worden, so kann ihr darum keineswegs Ungenügsamkeit vorgeworsen

werden. Was die Art und Weise anbelangt, wie man etwa die Be-

soldung erhöhen könnte, so war man allgemein der Ansicht, daß die

bisherige Besoldung für jüngere L.hrer ohne Familie genügen dürste,

und daß zunächst eine Erhöhung durch Steigerung der Alterszulagen

erzielt werden sollte, die selbstverständlich vom Staate bestritten werden

müßten. Daß eine sachbczügliche Eingabe an den Erziehungsrath ab-

gehe, wurde zum Beschluß erhoben.

Unsere Lehrmittel sind für paritätische Schulen erstellt, mit

einziger Ausnahme des Spruch- und Liederbuches, das auf Beschluß

der Synode, der ref. Geistlichkeit versaßt und sür die rcf. Schüler ein-

gesührt wurde, was natürlich für den Unterricht sehr störend ist und

nunmehr auch gegen das Gesetz verstößt, da dasselbe den k o n ses sio n ellen
Religionsunterricht, somit auch den Gebrauch der betreffenden Lehrmittel,
den Geistlichen übcrbindet. Es erhielt demnach eine Motion der Be-

zirkskonferenz Gottlieben — dahin gehend: der Erziehungsrath
möchte sür beide Konfessionen eine gemeinsame Spruch-
und Liedersammlung einführen — allgemeine Zustimmung**).

*) Auch die Kantonsschule ist — wenn wir uns richtig erinner» — in
den ersten Jahren dieser Periode erstellt worden.

**) Am zweckmäßigsten und zugleich billigsten konnte diese Angelegenheit

erledigt werden, indem in Zukunft unseren Schulbüchern je zirka ein Bogen

mit solchen Ltcdttsammlungen beigegeben würde. Bet diesem Anlasse erlaube»

wir uns die Bemerkung, daß es überhaupt wieder an der Zeit wäre, unsere

Schulbücher unter Berücksichtigung obige» Punktes, einer Revision zu unter-

werfen, was gegenwärtig um so eher am Platze wäre, da der Verfasser derselben

Nachdem die jährlich wiederkehrenden Geschäfte abgemacht und für
die nächste Versammlung der Turnunterricht in der Volksschule als
Haupttraktandum bestimmt worden war, bildeten die Nekrologe von
fünf verstorbenen Amtsbrüdern, versaßt und vorgetragen durch Herrn
Lehrer Wegmann von Rappersweil, den ernsten Schluß. Die Hinge-
schicdenen sind: Andreas Wenk, Lehrer in Wigoldingen: Abraham
Herzog von Salm, Sekundarlehrer in Dießenhosen,- Joachim
Dünner von Weinfelden, Sekundarlehrer in Oberutzweil, Kanton
St. Gallen; I. Brühweiler von Fischingen und August Bürgi
von Erlen.

Hierauf folgte gemeinsames Mittagessen im großen Saale, an
dessen Wänden die Namen der Koryphäen des schweizerischen Schul-
wesens prangten, eingeschlossen von Blumenkränzen. Ihrem Denkm
und Wollen, ihrem Wirken und Schaffen wurde denn auch durch das

Präsidium der erste Toast angestimmt, dem noch mehrere, meist recht

gelungene folgten.
Die Kantonalkonserenz vom Jahr 1864 gehört unstreitig zu dm

schönsten seit Jahrm, und wird, davon sind wir überzeugt, der thurg.
Lehrerschaft noch lange in freundlicher Erinnerung bleiben.

-j- s. Schaffhaust«. Den 21. Juni 1864 wurde in Schaffhausen

ein in jeder Beziehung vorzüglicher Lehrer zu seiner Ruhestätte begleitet.

Während einer Wanderzeit von 60 Jahren wurde ihm wenig Ruhe
und Annehmlichkeit zu Theil: er konnte auch sagen: „Das Herrlichste
war Mühe und Arbeit." Johannes Pfister, geb. 20. August

1804, besuchte das Kollegium Humanitatis seiner Vaterstadt, um Theologe

zu werden: allein Hindernisse verschiedener Art traten ihm entgegen.
Sein Vater starb im Jahr 1823, und nur durch die edle Hülfe des

Herrn Hosrath Buel von Stein kam er ins Institut nach Hoswyl, und

dann in das Tobler'sche nach St. Gallen. Nachher trat er in die An-

statt des Hrn. Caumont in Neuenburg, verweilte daselbst zwei Jahre,
und wanderte endlich 1831 nach Liverpool zu Hrn. Prof. Völker, dem

Vorsteher eines Knabeninstituts. Nach Versluß von 4 Jahren kehrte

er in die Schweiz zurück, und gründete in St. Gallen eine eigene

Erziehungsanstatt sür Knaben; sodann im Jahr 1841 erhielt er eine

Lehrstelle in Schasshausen, wo er nun besonders seit 1851 an den

obern Klassen den Unterricht in der französischen und englischen Sprache

und in der Geographie ertheilte. Mit unermüdetcm Fleiße und strengster

Gewissenhaftigkeit suchte er seinen Pflichten Genüge zu leisten. Wahr-

hastig, es ist kein Kleines, 30 Stunden der Woche Unterricht zu er-

theilen, beinahe jeden Abend noch eine „Beige" von Heften zu korri-

girm, und dabei nur soviel zu erwerben, um eine keineswegs zahl-

reiche Familie anständig durchzubringen. Wenn der schlichte Handwerker

seinen Schoppen am Abend sich schmecken läßt, muß ein Lehrer ge-

wöhnlich noch Privatstunden ertheilen, damit er sich etwa Bücher au-
schaffen oder etwa in den Ferien eine kleine Erholungsreise sich erlaubw

dürse. Ungeachtet so ermüdender Arbeit war unser Pfister zumeist

heiter und guter Laune.
^

An einzelnen Ferientagen wandelte er ein-

sam durch die Wälder, und erquickte seinen Geist in diesem Tempel.

Wenn ein Städter ihn begleitete, war er unerschöpflich im Erzählm
und Hinweisen auf interessante Erscheinungen des gewöhnlich unbeachtete»

Naturlebens. Er besaß eine besondere künstlerische Anlage, zu derm

Entwicklung es ihm nur an Zeit gebrach. Das Appenzell'sche Hoch-

gebirge war ihm in den Einzelheiten so genau bekannt, daß er ein

Basrelief des Alpsteins anfertigen konnte. Wie in geselligen Kreisen,

so erfreute er in der Schule durch seine lebendigen Schilderungen von
der Bildung der Gletscher, des Sturzes der Bcrgbäche und der Lawinen.

Es war theils Mangel an Zeit, theils Bescheidenheit, daß er sein Lehr-

buch der Schweizergeographie nur in kompendiöser Kürze erscheinen

ließ. Nach seiner Rückkehr aus England war er der engl. Sprache

vollkommen mächtig, wenn aber einem Lehrer durch ein Vierteljahr-

eine neue wesentlich veränderte Auflage im Drucke erscheinen ließ, die gegen-

wärtig der zürcherischcu Lehrerschaft zur Begutachtung übergeben ist, und Zwar so,

daß jeder Lehrer gedruckte Freieremplare erhielt, um den ganze» Inhalt

genau zu prüfen und sich gründlich auf die gutachtlichen Berathungen in den

Kapitel» und in den Synoden vorzubereiten. Dieser Modus wäre auch im

Thurgau zu empfehlen. Anm. d. E.
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hundert nur höchst selten sich Gelegenheit darbietet, mit Engländern
wieder in lebendigen Sprachverk.hr zu treten, so wird der heimatliche

deutsche Dialekt allmälig bemerkbar, und nun heißt es: „Der Lehrer

spricht nicht reins!) englisch. Was den pflichttreuen Mann am tiessten

kränkte, war geringschätzige Behandlung von Seite Derer, die seine

Leistungen gebührend hätten schätzen können und sollen. Der republi-

konische Gedanke, daß Kinder reicher und armer Eltern Eine und die-

selbe Schule durchlaufen sollten, bricht sich am Rhein nur langsam

Bahn. Wol hörte man dem Lehrer Psister rühmlich nachsagen, daß

er zwischen den Kindern adeliger und bürgerlicher Eltern durchaus

keinen Unterschied gemacht habe: aber im Leben ist ihm aus seiner

Unparteilichkeit viel Kampf und Mühe erwachsen. Nicht nur die Jahre
bleichen das Haar, sondern auch Verdruß und Acrger. Beängstigendes

Herzklopsen und enger Athem erschwerten Psister schon seit geraumer

Zeit den Unterricht. Als nun während einer Lehrstundc etliche Schüler

sich sehr ungcbührend benahmen, wollte der Lehrer in gerechtem Un-

willen strafend einschreiten; in demselben Augenblick fiel er, von einem

Hirnschlag berührt, völlig bewußtlos auf den Boden des Schulzimmers
und nach 24 Stunden war er eine Leiche. Vereinsamt, trauer - und

sorgenvoll standen an seinem Grabe die treue Gattinn mit dem Sohne
und der Tochter; theilend das Loos so mancher Lehrerfamilie. ?ki —

A. Aarga«. Wenn man auf die Uebelstände in unserem Schul-

wesen zu sprechen kommt, so stellen sich die Entlastungen der Schüler

in die vorderste Reihe. § 8 des Gesetzes sagt: „Nach Darthuung der

reglementarisch geforderten Kenntnisse und daraus erhaltener Entlastung
aus der Alltagsschule, soll jedes Kind noch die Fortbildungsschule bis

zum vollendeten fünfzehnten Altersjahre besuchen"; Z 27 erklärt sich

dagegen dahin: „Alljährlich am Ende der Winterschule wird die öffent-

liche Hauptprüfung mit allen Schulkindern vorgenommen, in Folge
deren auf den schriftlichen Vorschlag des Lehrers die Beförderungen
und Entlassungen von der Schulpflege unter Genehmigung des Jnspek-

tors stattfinden. Den so aus der Schule Austretcnden werden Ent-
lassungszeugniste ausgestellt." Im Sinne des letzten § spricht sich auch

die Vollziehungsverordnung aus.

In beiden ZZ liegt ein Widerspruch, der schon» viel Unfriede in
Schule, Haus und Behörden gesäet; dennoch muß er fortbestehen, wie
seine Milchbrüder alle. Im Bezirk Kulm und Zofingen sind deßhalb

schon Fälle von dem Bezirksgerichte behandelt worden. Es wurden
die Urtheile zu Gunsten der Eltern nach tz 8 gefällt. Schulpflegen
und Bezirksschulräthe haben schon alles Mögliche aufgeboten, um diesen

§ dem Volke zu verbergen und unschädlich zu machen; dennoch sind
die Selbstcntlassungen sehr häufig.

Bald nach dem Erlaß des Schulgesetzes trat eine Hcrbstentlastung

ein, ohne daß eine Aenderung im Gesetze vorgenommen worden, einzig
weil man nicht den Muth oder vielmehr nicht den Willen hatte, das

Gesetz durchzuführe». Wie dann die Nothjahre eintraten, gingen die

Bezirksschulräthe noch weiter, und die obersten Behörden ließen sie

gewähren. Man begann nämlich Entlassungen zu jeder Zeit vorzu-
nehmen, sobald solche nachgesucht wurden. Es wurde dabei meistens

aus das Zeugniß des Lehrers abgestellt. Wehrte er sich gegen diesen

Mißbrauch oder gab er kein gutes Zeugniß, so daß das Kind nicht
entlasten wurde, so warfen die Eltern die ganze Schuld auf ihn, und

er bekam an sauern Stunden nicht selten eine bedeutende Zulage.

Ja, in den letzten Jahren gingen sogar Bezirksschulräthe und bevoll-

mächtigtcn die Inspektoren, solche Entlastungen vorzunehmen, basirt

aus Zeugnisse des Lehrers und der Schulpflege: nun zeigte sich aber

nur zu bald, daß die Inspektoren solche gar nicht zu beachten brauchen

und auch wirklich nicht beachten, und es kamen schon Fälle vor, wo
Kinder wenige Wochen vor der Prüfung noch ihre Entlassung erhicl-

ten. Dadurch kam eine ungeheure Willkür in die Entlastungen hin-
ein. Es gibt Gegenden, wo man sehr strenge am letzten April und

Oftober hält, und wieder andere, wo man es auf Monate nicht an-
kommen läßt. Wieder in Gegenden werden die vorgeschriebenen Zeug-
nisse nach Vorschrift ausgetheilt, in andern kennt man sie gar nicht.

So sieht man durch den ganzen Kanton ein buntes Gewirre, wie das

Gewimmel auf einem Ameisenhaufen, und doch hat Niemand den Muth
und den Willen, daran zu arbeiten, daß diesem Uebel und so viele»

andern gesteuert wird; Alles geht wie es mag, und nur dem Lehrer

bleibt der Verdruß. Jeden Augenblick kann ihm der Blitz in die

Schule schlagen und eine Schülerinn, einen Schüler entreißen. Das

Beispiel steckt an; die Schüler werden allzulcicht entlastungslustig und

bleiben einfach weg, wie sie das sünszehnte Altersjahr zurückgelegt.

Die Störungen ziehen sich ost viele Monate fort.
Anmerkung zur Statistik in Ar. 28. Es heißt dort, daß die

Unterrichtszeit während den vier letzten Schuljahren im Sommer

wöchentlich 1V und im Winter 24 Stunden betrage. Nach dem zurück-

gelegten dreizehnten Altersjahre tritt das Kind in die Fortbildungs-
schule und erhält nach der Vollzichungsverordnung im Sommer

wöchentlich 4 und im Winter wenigstens 10, höchstens IS Stunden.
An vielen Orten wird diese Stundenzahl inne gehalten, an andern ist

im Sommer eine Vermehrung von 9 bis 19 Stunden eingetreten,

jedoch lediglich durch den guten Willen des Volkes, der so ost von den

offenen und geheimen Gegnern der Schule verunglimpft wird, um für
das eigene Thun eine Entschuldigung zu erlangen. Es zeigt sich über-

Haupt in der Unterrichtszeit ebenso ein buntes Gewirre, wie bei den

Entlastungen.

Schulfchriften.
Kurze Beschreibung des Kantons Solothurn, als Hülfs-

Mittel zum geographischen Unterricht in den Elementarschulen, bear-

beitetvon BernhardWyß, Lehrer. Solothurn, 1864. Scherer'sche
Buchhandlung.

Wenn man nicht sür jeden Kanton und jedes Kantönlcin ein

eigenes realistisches Schullcsebuch erstellen will, so wird es nothwendig
sein, je sür den heimatlichen Kanton eine besondere, etwas aussühr-

kichere und genauere Beschreibung entweder den Schülern zu diktire»

oder in einer Druckschrift darzubieten. Wir würden letztem Modus

unbedingt vorziehen.

Für die Primärschulen des Kantons Solothum hat nun in dieser

Hinsicht Herr Wyß durch das vorliegende Büchlein ein recht brauch-

bares Lehrmittel gegeben, wofür ihm sicherlich viele Lehrer danken

werden. Er hat, nach unsrer Ansicht, den rechten Ausdruck und das

rechte Maß gefunden. Man kann bei solchen Kantonalbeschreibungen

für dm Primarunterricht gar leicht des Guten zu viel thun. Wenn

man meint, jedes Häuschen, Büchlein und Berglein müsse genannt
und der Name vom Schüler eingelernt werden, so ist man auf dem

Wege, dem Schüler den Unterricht in der Landeskunde auf die pein-

lichstc Weise zu verleiden. Wir haben in dieser Hinsicht auch in der

Schweiz eine Anzahl Minutienliebhaber, welche mit wahrer Spürhunds-
lust überall herumschnobern, ob nicht etwa, und wär' es auch offenbar

ein leicht verzeihlicher Schreib- oder Druckfehler, ein Name vergessen

oder entstellt oder ob etwa ein Zahlenausdruck verunglückt sei. Haben

sie ein solches Versehen entdeckt, dann bauzen und bellen sie höhnisch

und drohend, und nagen gierig an der ärmlichen Beute. Ob im
Ganzen ein Buch gut und brauchbar, ob es in einzelnen Partieen

sogar vortrefflich sei, das beachten solche Kritikaster nie; ihre edle Auf-
merksamkcit ist nur daraus gerichtet, irgend ein Versehen oder einen

Fehler auszuspüren.

Das vorliegende Büchlein wird, so scheint uns, auch vor solcher

Kritik bestehen können. Ein sauber gezeichnetes Kärtchen von Prof.

Lang ist eine verdankenswerthe Beigabe.

Gott, Tugend und Unsterblichkeit.
(Zeugnisse berühmter Männer, gesammelt und zur Aufnahme cmpsohlen

von Pfarrer und Schulinspektor Cartier in Kriegstetten, Mitglied
des Lehrervercins.) (Fortsetzung.)

11. Karl Linné, Naturforscher: „Ich habe die Thiere betrachtet

auf die Pflanzenwelt gestützt, die Pflanzen im Erdboden wurzelnd, die

Erde vom Weltkreis getragen, im unerschütterlichen Lause um die Sonne

kreisend, welche das Leben auf ihr vermittelt; die Sonne endlich um

ihre eigene Achse sich drehend mit den übrigen Sonnensystemen an

Raum und Zahl ohne Grenzen, im leeren Raum in schwebender Be-

wegung gehalten von der unbegreiflichen ersten Ursache, dem Wesen



aller Wesen, dem Urheber aller Wirkungen, dem Baumeister, Erhalter
und Regierer des Weltalls. Wer dieses Wesen Weltregierer nennt,
irrt nicht; denn von ihm hängt Alles ab. Wer es Erzeuger nennt,
irrt nicht; denn aus ihm ist Alles entstanden. Wer es Vorsehung

nennt, nennt es recht; denn die Welt entsaltet nach seinem Rathschlusse

ihre Thätigkeit. Es fühlt Alles, sieht, hört, belebt, beseelt Alles, es

ist Alles in Allem. Diesen Einen, ewigm, allwissenden, unendlichen

Gott habe ich, aufmerksam lauschend, einherschreiten sehen und bin

überwältigt von Staunen. Einige Spuren seiner Schritte durch die

geschaffene Welt habe ich erkannt und in ihnen allen, auch dem kleinsten,

der fast den Sinnen verschwindet, welche Fülle von Kraft und Weis-

heit und unergründlicher Vollkommenheit!" »

12. Keppler, Astronom und Mathematiker: „O Du, der Du
durch das Licht der Natur die Sehnsucht nach dem Licht der Gnade in

uns erregt, um uns in das Licht der Herrlichkeit zu erhöhen. Dir dank'

ich, Schöpfer und Herr! daß du mich über deine Werke frohlocken lässest.

Siehe, nun habe ich das Werk meines Lebens vollendet mit der Geistes-

kraft, die Du mir verliehen, ich habe den Ruhm Deiner Werke den

Menschen offenbaret, soweit meine Seele seine Unendlichkeit ersassen

konnte. Wenn ich, ein Wurm vor Dir, in der Hülle der Sünden ge-
boren und erzogen. Etwas vorgebracht habe, das Deiner Rathschläge

unwürdig wäre, so hauche mir Deinen Geist ein, daß ich es verbessere,

wenn ich die eigene Ehre bei den Menschen gesucht habe, während ich

in der Arbeit fortschritt, die Deiner Ehre bestimmt ist, und so verzeihe

mir in Milde und Barmherzigkeit und wirke und walte mit Deiner Huld,
daß meine Lehren Deinem Ruhme und dem Heil der Seelen frommen.
Der trostlose Gedanke des Nichts kann keine Seele zu Thaten der Un-
sterblichkeit entflammen und ohne die Gottesstimme im eigenen Gewissen,

ohne das erleuchtende Wort der Offenbarung im Gemüthe kann ein Volk
den Blitz der Freiheit nur über seinem Haupte dahinsahren sehen, um

von ihm zerschmettert zu werden. Aber gründen wir die neue Gesell-

schaff auf die Grundsätze des Christenthums! Keine Formen können

uns helfen ohne die wahre Bestimmung, keine große politische That
kann geschehen ohne das ganze Volk, kein Volk kann das neue Reich

gründen ohne sittliche Wiedergeburt. Zu ihr führt uns der reine Held,

welcher seither das Herz der Weltgeschichte war.

Zur „Verbrecherstatistik",
Am 1. Jan. 1862 enthielt der Bagno von Toulon 3610 Gefan-

gene, davon waren 2356 auf längere oder kürzere und 666 auf
Lebenszeit verurtheilt. Am zahlreichsten war darunter die Klasse der

wegen Nythzucht vemrtheilten (1427), die Rückfälligen zählten 222,
die Fälscher 178, die wegen Gewaltthätigkeiten Vemrtheilten 147, die

Mörder 165, die Brandstifter 83, die Falschmünzer 52, die Vergister 43.
Auf Lebenszeit waren 666, 1235 unter fünf Jahren, 1666 zwischen

fünf und zehn Jahren, und nur 62 von elf bis zwanzig Jahren ver-
urtheilt. Von den Gefangenen waren 639 Ackerbauer, 538 Taglöh-

ner, Schuhmacher 124, Weber 111, Schneider 96, Kaufleute 86,
Diener 73, Tischler 59, Soldaten 52, Zeichner und Maler 56, Schau-

spieler 1, Künstler 1, Papiermüllcr 1, Segelmacher 1, Kaffeesieder I,
Buchbinder 2, Hutmacher 2, Tapezierer 2, Notare 2, Sattler 2, Phar-
maceuten 3, Geistliche 3, Glaser 3, Goldschmiede 4, Maler 4, Waffen-
schmiede 5, Posamenter 5, Bandwirker 4, Lehrer 8, Buchhändler und
Drucker 15, Graveure 16, 8 Grundeigenthümer und 2 Rentiers.
Männer der Wissenschaft und Juristen, öffentliche Beamte und Optiker
waren im Bagno nicht vertreten. 151 hatten keinen festen Bemf
gehabt, von 78 ist er nicht angegeben. Ackerbauer und Taglöhner
bilden die Mehrzahl der wegen Gewaltthaten Vemrtheilten; die Com-
mis rc. haben die meisten Fälscher geliefert. Franzosen sind im Bagno
2335, aus Algerien 327, aus den französischen Kolonien 36, aus
dem Auslande 318.

Hiedalttoa: r»r. Th. Schirr, Emmis hose», Tyarga».

Soeben ist erschienen und vom Verfasser,
S. Blanc in Lausanne, sowie durch alle
Buchhandlungen zu beziehen:

Praktische Buchhaltung
für

Ickulen unck Familien.
mit 88 Rechnungsaufgabcn zur Uebung für

die Schüler,
von S. Blanc.

Nach dem Französischen bearbeitet von
F. Schneider, Sekundarlehrer.

Preis Fr. 1. 56. Franko für die ganze
Schweiz 4 Explr. für 5 Franken, 16 Explr.
16 Franken.

Bei Meyer Sk Zeller in Zürich er-
schien soeben vollständig in zweiter, durch
gesehener Auflage:

Leitfaden
fSr den Unterricht in der Geometrie

an Mittelschulen
von

Kaspar Kanegger.
16'/» Bg. gr. 8". Preis geb. Fr. 2. 36.
Die Veränderungen in dieser neuen Auflage

beschränken sich fast ausschließlich aus kleine Be-
richtigungen, die den Gebrauch derselben neben

der ersten Auflage in keiner Weise stören.
Den Herren Lehrern, welche geneigt sind,

diesen Leitsaden in ihren Schulen zur Einsah-

mng zu bringen, gewähren wir gern ein Frei-
exemplar zu eingehender Prüfung.

Die Buchhandlung von Meyer und Zelter in
Zürich hält alle neuen Erscheinungen der Pädagogik
Geschichte, Geographie, Naturwisscnschaften, Mathe-
matik rc. »orräthlg und empfiehlt fich zur promptesten,

Besorgung aller Zeitschriften de« Zn- und Auslandes.

Schulbücher
von H. HührNPer, Professor der Mathematik an der Kantonsjchule inLuzern,

erschienen bei Meyer At Zeller in Zürich:
Methodisch geordnete Aufgabe« über die Elemente der N«chstabe»rech«»»g und SIeich««gSlehre.

Zweite umgeordnete Auflage, gr. 8°. 1862. gebunden. Preis: Fr. 1. 56 Cts.
A»tw«rte« hierzu, gebunden. Preis: Fr. 2. 25 Cts.
Aufgabe« zum kopfrechue« sür schweizerische Volksschulen. Zweite Auflage, gr. 8°. 1863.

geheftet. Preis: Fr. 2. 46 Cts.
Aufgilbe« zum praktische« Aech«e« für schweizerische Volksschulen. 8°. 12 Hefte. Preis

geheftet: Hest 1 dis 8 à 15 Cts., Heft 9 bis 12 à 36 Cts.
I. Rechnen im Zahlenraum von 1—16. II. Rechnen im Zahlenraum von 16—166.

III. Rechnen im Zahlenraum von 166—1666. IV. Rechnen im unbegrenzten Zahlen-
räum. V. Anschauliches Rechnen mit Brüchen. VI. Systematisches Rechnen mit Brüchen.
VII. Rechnen mit Dezimalbrüchen. VIII. Längen-, Flächen- und Körperberechnungen.
IX. Rechnen mit Proporttonen. X. Kettensatz und vermischte Uebungen. XI. Die Rech-

nungssührung. XII. Die Buchführung. — Fast sämmtliche Hefte erschienen in dritter
und vierter Auflage.

Autworte« hierzu. 8°. 16 Hefte. Preis gehestet: Heft 3 bis 8 à 25 Cts., Heft 9 bis 12
à 56 Cts.

Leitfade« für den ll«terricht im praktische» Rech«?« an schweizerischen Volksschulen, gr. 3°.
1854. geh. Pr.is: Fr. 6.

Leitfade« für den U«terricht in der Aechuuugs- und Buchführung an schweizerischen Volks-
schulen. 1859. 4". gebunden. Preis: Fr. 2. 69 Cts.

Im Verlage von Meyer St Zeller in
Zürich erscheint in wenigen Tagen:

Lehrgang
der frauzSstfche« Sprache

für höhere Bürger- und Mittelschulen.
Bon», «gli.

Lehrer der französischen Sprache au dm höheren

Stadtschulen von Winterthur.
Zweiter Theil.

8». 15 Bogen geh. Preis Fr. 2. 46 Cts.;
gebunden Preis Fr. 2. 76 Cts. —

Partieprcis: gebunden à Fr. 2. 36 Cts.

Der erste Theil dieses trefflichen Lehrganges
erschien im Laufe des verflossenen Jahres bereits

in zweiter Auflage.

«ei Meyer öS Zeller in Zürich ist
soeben erschienen:

Die theologische Mal ttt
M Dem

«nd ihre Gegner
8°. geh. 1 Fr.

I

Bei Meyer â Zeller in Zürich ,st zu

haben:

Zweiter Bericht über de»
schweizerische» Lehrerverei»

Meyer 6l Zeller's Buchhandlung.

Verlag von Meyer à Zeller am RaihhaaSplatz in Zürich. — Buchdrucker«» von I. Herzog.


	

